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Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, 

geliebt um seiner selbst willen 

oder vielmehr trotz seiner selbst.

Victor Hugo
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NDanke sagen…Danke sagen…

Weitere Infos wie Erscheinungstermine oder Ihre 
letzte Weihnachtsanzeige finden Sie unter  
www.hansenwerbung.de/weihnachten2025.html

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag! 

Zeigen Sie Präsenz zur schönsten Zeit des Jahres!
Mit Ihrer Weihnachtsanzeige im AMTS- & MITTEILUNGSBLATT  
bedanken Sie sich bei Ihren Kunden, wünschen frohe Feiertage  
oder präsentieren Ihre festlichen Angebote – direkt vor Ort,  
direkt gelesen.

Sie haben Ideen, aber 
noch keine Anzeige? 
Auch hier helfen wir  
Ihnen gerne weiter.

Kurz vor 

12
Letzte Chance für 

Ihre Weihnachts- 

anzeige!

Öff nungszeiten zu Weihnachten:

Am Montag, 22.12. & Dienstag, 23.12. 
von 9°°-12°° & 14°°-18°° Uhr geöff net!

Geschenke und Dekoration aus Holz und Naturmaterialien

Hauptstraße 33  |  63853 Mömlingen  |  Tel. 0176 - 53 26 82 43

Alleinstehende Witwe, Nichtraucherin, sucht in Mömlingen 
eine Wohnung im EG oder OG, ab 40 qm, zu Miete oder Kauf. 

Gerne mit Balkon, Terrasse oder Garten. Tel. 0160-6782238
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- Amtlicher Teil -

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 15.12.2025, um 19:00 Uhr

findet im Sitzungssaal des Rathauses die
54. Sitzung des Gemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt.

1 	 Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 17.11.2025
2 	� Informationen zu den Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und die 

Abwasserentsorgung
3 	� Beschluss über die Übertragung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten 

(HER und HAR) von 2025 nach 2026
4 	� Jahresrückblick des Kämmerers auf die finanziellen Entwicklungen im Haushalts-

jahr 2025
5 	 Überbringung von Weihnachtsgrüßen durch die Fraktionen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Gemeinde Mömlingen, 09.12.2025

Siegfried Scholtka
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl
des Gemeinderats und

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters
in der Gemeinde Mömlingen am 08.03.2026

1.	 Durchzuführende Wahl:
	� Am Sonntag, dem 08.03.2026, findet die Wahl von 16 Gemeinderatsmitgliedern 

und der oder des berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder ersten Bürger
meisters statt.

2.	 Wahlvorschlagsträger
	� Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvor-

schlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei richtet 
sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wähler-
gruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wähler-
gruppen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.
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3.	 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
3.1	� Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufge-

fordert. Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch 
spätestens am Donnerstag, dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,  
dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im 
Rathaus der Gemeinde Mömlingen, Zimmer 1.05 oder 1.06, barrierefrei, Haupt
straße 70, 63853 Mömlingen übergeben werden.

	 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3.2	 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl
	 a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
	 b) �der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grund-

sätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden Personen
	 statt.
3.3	 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl
	 a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 
	 b) �der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grund-

sätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen
	 statt.
4.	 Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1	 Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag
	 a) �Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsange

hörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist;
	 b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
	 c) �seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht 

ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der 
Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren 
hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurück-
kehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

4.2	� Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 
GLKrWG nicht wählbar ist.

5.	 Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister
5.1	� Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters ist jede 

Person wählbar, die am Wahltag
	 a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 
	 b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
	 c) �wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Bürgermeisterin oder 

zum ehrenamtlichen ersten Bürgermeister bewirbt, seit mindestens drei Mo-
naten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb 
eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem  
Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zur berufsmäßigen ersten Bürgermeis
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terin oder zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister kann auch eine Person  
gewählt werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde hat.

5.2	� Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 
GLKrWG nicht wählbar ist. 

6.	 Aufstellungsversammlungen
6.1	� Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wähler-

gruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamt-
en Wahlkreis einzuberufen ist.

	 Diese Aufstellungsversammlung ist
	 a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,
	 b) �eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei  

oder Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender  
Personen gewählt wurden, oder

	 c) �eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei 
oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

	� Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht  
früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitglie-
dern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt 
der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

	� Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstel-
lungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in 
dem der Wahltag liegt.

	� Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede 
an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person  
ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden  
Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung  
in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2	� Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person 
in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende 
Personen aufzustellen.

6.3	� Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einrei-
chen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung 
aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten 
vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.

6.4	� Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewer-
bende Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden 
sollen.

6.5	� Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
	� Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam  

bewerbende Person aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich:
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6.5.1	�Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversamm-
lung der Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag einreichen.

6.5.2	�Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in 
getrennten Versammlungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine 
von mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahl-
leiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auf-
treten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf 
allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7.	 Niederschriften über die Versammlung
7.1	� Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der 

Niederschrift muss ersichtlich sein:
	 a) 	Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung,
	 b) 	Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
	 c) 	die Zahl der teilnehmenden Personen,
	 d) �	bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehr-

heit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis 
wahlberechtigt waren,

	 e)	der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
	 f)	� das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden,
	 g)	�die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge 

und ihre etwaige mehrfache Aufführung,
	 h)	�auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt wer-

den, sofern die Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat.
7.2	� Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und 

zwei Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeich-
nen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, 
wenn sie an der Versammlung teilgenommen haben.

7.3	� Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejeni-
gen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, 
die an der Versammlung teilgenommen haben.

7.4	 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.
8.	 Inhalt der Wahlvorschläge
8.1	� Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich  

bewerbende Personen enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. 
	� In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 16 sich bewer-

bende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag 
mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden  
Personen entsprechend.
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	� Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen 
bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Bürgermeister-
wahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.

8.2	� Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei 
denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstaben-
folge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem 
Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

	� Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahl-
vorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 
Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, 
aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl kein oder 
kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in  
alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3	� Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation 
vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt werden sollen.

8.4	� Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung  
bezeichnen, die in der Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese  
Bezeichnung, gilt die erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, 
die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.  
Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Person.

8.5	� Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen 
in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift 
über die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der  
Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten. 

8.6	 Angegeben werden können 
	 a) �Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem 

Wahltag geändert hat,
	 b) �kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorge-

sehene Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. 
Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürger
meisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemein-
deratsmitglied, stellvertretende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreis
rätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende 
Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, 
Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des Bundestags, des 
Landtags.
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	� Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimm-
zettel vor den zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewer-
benden Personen.

8.7	� Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens  
in den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges 
Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. 
Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person 
dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll.  
Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die  
Bewerbungen für ungültig zu erklären.

	� Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8	� Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder 
eines berufsmäßigen ersten Bürgermeisters muss ferner, wenn die sich bewer-
bende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende 
Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine 
Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit 
enthalten. 

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9	� Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Bürgermeisterin 

oder des ersten Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Ge-
meinde bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwoh-
nung hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung 
der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal aus
stellen.

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
9.	 Unterzeichnung der Wahlvorschläge
	� Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die 

am 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeich-
nung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags 
ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig 
geleistet werden. Die Unterzeichnenden müssen Familienname, Vorname und 
Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberech-
tigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Unterzeichnenden 
des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10.	 Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1	� Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn 

Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 
80 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde oder 
bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvor-
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schlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im Gemeinderat seit des-
sen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen 
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; sie benötigen allerdings dann 
keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Land-
tagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land ins-
gesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der	 letzten Bundestagswahl 
mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten 
haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor 
dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

	� Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunter
schriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Gemein-
derat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvor-
schlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften benötigt.,

10.2	 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
	 a) �die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und 

Ersatzleute,
	 b) �Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen  

haben,
	 c) �Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.
10.3	� Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintra-

gungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede 
Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.

10.4	 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.
10.5	� Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öff-

nungszeiten und die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke Personen 
oder Menschen mit körperlicher Behinderung werden von der Gemeinde geson-
dert bekannt gemacht.

11.	 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
	� Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 08.01.2026 

(59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über die Zurücknahme von Wahl-
vorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise 
wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch 
die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraus
setzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Gemeinde Mömlingen, den 09.12.2025

Jochen Strater, Gemeindewahlleiter
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Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten

für die Wahl
des Gemeinderats,

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters,
des Kreistags und

der Landrätin oder des Landrats

1.	� Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können 
sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, 
jedoch spätestens bis Montag,	den 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, 
mit Familiennamen, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen.

2.	 Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Nummer der
Eintragungsräume

Anschrift der 
Eintragungsräume

Eintragungszeiten

1.01, 1.06, 1.07 Gemeinde Mömlingen
(barrierefrei)
Hauptstraße 70
63853 Mömlingen 

montags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr – 16:00 Uhr
dienstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
mittwochs 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
donnerstags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
freitags 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
zusätzlich
Mittwoch, 07.01.2026,  
18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Samstag, 17.01.2026,  
10:00 Uhr – 12:00 Uhr

3.	� Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die Wahlberech-
tigten in einem dieser Eintragungsräume in der Gemeinde eintragen.

4.	� Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen  
Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält 
auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides statt 
zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahl-
vorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungs-
raum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzu-
geben. Eintragungsscheine können unter Angabe von Familiennamen, Vorname 
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und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefonisch) 
bei der Gemeinde beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt 
werden.

5.	� Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische  
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren Identitätsausweis, oder ihren Reise-
pass vorlegen.

Gemeinde Mömlingen, den 09.12.2025

Jochen Strater, Gemeindewahlleiter

Abfallkalender 2026
Der Abfallkalender 2026 liegt im Rathaus zu den Öffnungszeiten für Sie bereit.
Weiterhin haben Sie folgende Möglichkeiten:
•	 www.moemlingen.de
•	 www.landkreis-miltenberg.de/themen/abfall/abfallapp-mil

Mömlinger Wochenmarkt 
Wir sind am 18.12.2025 von 9 bis 13 Uhr für Sie da.

Die Markthändler freuen sich auf Ihren Besuch!
Der Mömlinger Wochenmarkt findet regelmäßig immer donnerstags von 9 bis 13 Uhr 
vor dem Rathaus und dem kleinen Dorfplatz statt. Mit frischen, regionalen Produkten 
und Köstlichkeiten. Auch in Bio-Qualität. Ab sofort auch mit Kaffee-Spezialitäten und 
leckeren Weinen.
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„Die Gute Schokolade“
 

 

 

 

Die Hans-Memling-Grundschule hat in Kooperation mit dem Eine-Welt-Laden Mömlingen, den Fairtrade-
Towns Klingenberg und Miltenberg sowie der Kolpingschule Aschaffenburg und der Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-
Schule in Erlenbach mit 5 tollen Motiven von kleinen und großen Künstlerinnen und Künstlern zusammen 2 
Paletten mit regionaler „Stadtschokolade“ ermöglicht.  

Die Gute Schokolade ist fair gehandelt und klimaneutral - die Bäume nehmen das Treibhausgas Kohlendioxid 
(CO2) aus der Luft auf, speichern den Kohlenstoff im Holz und geben Sauerstoff ab.                 So gleichen sie 
alles aus, was bei der Produktion der Schokolade an Kohlendioxid produziert wird. Außerdem ist sie sehr 

lecker (von der Stiftung Warentest 12/2018 als beste von 25 Vollmilch-
Schokoladen ausgezeichnet).  

Weil diese Schokolade so viel Gutes tut, wurde sie von der Organisation 
Plant-for-the-Planet „Die Gute Schokolade" genannt. Bis heute konnten 
bereits 11 Millionen Bäume allein durch die Gute Schokolade gepflanzt 
werden und dank der Mömlinger Edition und mit Eurer Hilfe kommen 
demnächst 442 Bäume dazu.  

Anni Hasenöhrl und Hanna Lieb (beide aus der 4. Klasse der HMGS 
Mömlingen)) haben gemeinsam ein tolles Motiv für die Gestaltung der 
Mömlinger „Guten Schokolade“ gemalt. Die Ideen hierzu wurden im 
Rahmen des Unterrichts- und Bildungsprojekts  zum Thema  
Kinderrechte gemeinsam mit den Kindern und ihrer Lehrerin Susanne 
Gerhard entwickelt. Es entstanden sehr viele beeindruckende Bilder - bei 

der Gestaltung des 
Schokololadenmotivs wurde das 
wichtige Thema Bildung kreativ 
gestaltet, denn: Bildung 
„fairändert“ die Welt. Inspiriert 
vom Zitat der 

Friedensnobelpreisträgerin 
Malala „Ein Kind, ein Lehrer, ein 
Buch und ein Stift können die 
Welt verändern“ entstand das 

gelungene Bild mit der Weltkugel im Mittelpunkt. 

In einer vorweihnachtlichen Aktion verkaufte die Hans-Memling-Grundschule 700 Tafeln der „Guten 
Schokolade“. Die Gute Mömlinger Schokolade gibt’s noch im Eine-Welt-Laden, solange der Vorrat reicht (5 
Tafeln zum Preis von 9,- €, 1 Tafel für 1,90 €). 
 
Die Hoffnung bleibt, die Welt mit jeder Tafel ein kleines Stückchen fairer zu machen  - zu “fairändern“. Danke 
für Eure Unterstützung und lasst sie euch schmecken! 

R. Faust und S. Gerhard für die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Gemeinde Mömlingen 
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für die Gestaltung der Mömlinger „Guten Schokolade“  
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gemeinsam mit den Kindern und ihrer Lehrerin Susanne 
Gerhard entwickelt. 
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Thema Bildung kreativ gestaltet, denn: Bildung „fairändert“ 
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gerin Malala „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift 
können die Welt verändern“ entstand das gelungene Bild 
mit der Weltkugel im Mittelpunkt.
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In einer vorweihnachtlichen Aktion verkaufte die 
Hans-Memling-Grundschule 700 Tafeln der  
„Guten Schokolade“. Die Gute Mömlinger Scho-
kolade gibt’s noch im Eine-Welt-Laden, solange 
der Vorrat reicht (5 Tafeln zum Preis von 9,- €,  
1 Tafel für 1,90 €).

Die Hoffnung bleibt, die Welt mit jeder Tafel ein kleines Stückchen fairer zu machen – 
zu “fairändern“. Danke für Eure Unterstützung und lasst sie euch schmecken!
R. Faust und S. Gerhard für die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Gemeinde Mömlingen
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     Senioren-Arbeit     
Neues Angebot des Sen.Forums – ZEN-Meditation
Im neuen Jahr 2026 besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der japanischen Acht-
samkeitsmeditation ZEN an jedem Dienstag von 19 – 20 Uhr im Bürgerhaus. Das  
Angebot entsteht aus der Zusammenarbeit mit der Stiftung „Östlich-Westliche-Weis-
heit“ des Benediktinerpaters und autorisierten ZEN-Meister Willigis Jäger (+2020)  
unter der Leitung von Detlef Bittner. Sitzmatten, -kissen und -bänkchen sind vor-
handen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierten ohne Vorkenntnisse wird eine  
Ersteinweisung empfohlen. Zudem wird über die Volkshochschule Erlenbach zwei-
mal im Jahr im Rahmen eines Tageskursus ein Einführungskurs angeboten. Für 
Rückfragen und Vorab-Info steht Detlef Bittner, Tel. 06022/3744 oder mobil unter 
015229594908 gerne zur Verfügung.
Bei Interesse meldet Euch bitte oder kommt im Januar zum Schnuppern vorbei.
Termine dazu folgen im nächsten Amtsblatt.
Siegfried Scholtka	 Horst Semler
Erster Bürgermeister	 Seniorenbeauftragter

Die Realschulen im Landkreis Miltenberg  
stellen sich vor

Die Realschule vermittelt neben einer guten Allgemeinbildung vor allem berufsvor-
bereitende und praktische Grundlagen je nach individueller Begabung. In allen Be-
reichen der Wirtschaft genießen Absolventen der Realschule große Akzeptanz. Bei 
entsprechenden Leistungen besteht die Möglichkeit zum Übertritt an das Gymnasium 
oder die Fachoberschule.
Das Schwerpunktfach ist an der
Staatlichen Realschule Elsenfeld	 Werken
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg	 Werken
Main-Limes-Realschule Obernburg	 Ernährung und Gesundheit
Theresia-Gerhardinger Realschule Amorbach	 Ernährung und Gesundheit
Daneben hat sich an jeder der Realschulen ein eigenes Profil entwickelt, über das Sie 
sich im Internet auf der jeweiligen Homepage informieren können.

Informationen zum Infoabend und „Tag der offenen Tür“
Alle Realschulen geben im Rahmen von Infoabenden und/oder einem Tag der offenen 
Tür einen Einblick in ihr Schulleben und die verschiedenen Fachräume. 
Bitte beachten Sie daher die Informationen auf den jeweiligen Webseiten.

Staatliche Realschule Elsenfeld:
Infoveranstaltung mit Führungen am Mittwoch, 21.01.2026 um 19 Uhr

Tag der offenen Tür: Mittwoch, 18.03.2026 ab 16 Uhr
zusätzliche Führungen am Di 14.04.2026, Do 16.04.2026 und Mo 20.04.2026
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Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg:
Infoveranstaltung am Mittwoch, 28.01.2026 um 18:30 Uhr

Tag der offenen Tür am Donnerstag, 12.03.2026 ab 15 Uhr
www.realschule-miltenberg.de

Main-Limes-Realschule Obernburg:
Informationsabend am Montag, 12.01.2026 um 19:00 Uhr

Tag der offenen Tür am Mittwoch, 25.02.2026 ab 16:00 Uhr
mit fortlaufenden Führungen

www.homepage.main-limes-realschule-obernburg.de
Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach:

Informationsabend: Dienstag, 20. Januar 2026 und
Donnerstag, 29. Januar 2026

Tag der offenen Tür: Freitag, 13. März 2026
von 14 – 18 Uhr mit Führungen und Informationsvorträgen

www.tgrsamorbach.de

Anmeldung an allen Realschulen
Montag, 11. Mai 2026 bis Freitag, 15. Mai 2026 (14. Mai Feiertag, keine Anmeldung)
Genauere Informationen finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule.
Mitzubringen sind:

• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
• Masernimmunitätsnachweis
• Passfoto
• a) für Grundschüler der 4. Klasse: 	 Übertrittszeugnis (08. Mai 2026)
• b) für Mittelschüler: 	 Halbjahreszeugnis
• c) für Gymnasiasten: 	 Halbjahreszeugnis

Außerdem für die staatlichen Realschulen:
• �Anmeldung über Schulantrag-Online auf der jeweiligen Homepage der Schule. 	

Bitte ausdrucken und unterschrieben mitbringen!
Für die Theresia-Gerhardinger-Realschule:
• �Anmeldung über Schulantrag-Online nicht möglich. Beförderungsantrag auf der 

Homepage ausdrucken und unterschrieben mitbringen!
Falls vorhanden bitte an allen Schulen mitbringen:
• Bescheinigungen über Teilleistungsstörungen (Lese-Rechtschreibung-Störung)
• Sorgerechtsbeschluss
Angemeldete Grundschüler, die im Übertrittszeugnis nicht die Einstufung „geeignet für 
Realschule / Gymnasium“ erhalten haben, nehmen an einem Probeunterricht teil, der 
am 19. Mai, 20. Mai und 21. Mai 2026 an der zuständigen Realschule durchgeführt 
wird.
Für den Probeunterricht gelten die gleichen Anmeldebedingungen.
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Katzenschutzverordnung im Landkreis Miltenberg
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 10. Juli 2025 gilt im Landkreis Miltenberg eine neue Katzenschutzverord-
nung. Diese schreibt vor, dass alle freilaufenden Katzen – unabhängig ob männlich 
oder weiblich – fortpflanzungsunfähig gemacht werden müssen. Nicht gekennzeich-
nete oder unkastrierte Katzen bzw. Kater dürfen vom Landratsamt Miltenberg oder 
einer berechtigten Person des Landratsamtes Miltenberg eingefangen werden und 
gekennzeichnet, registriert und fortpflanzungsunfähig gemacht werden.
Die hierbei anfallenden Kosten trägt der Halter, sofern dieser ermittelt wird.
Die Gemeinde bittet alle Katzenhalterinnen und Katzenhalter um Unterstützung,  
damit Tierheime entlastet und die Zahl herrenloser Katzen langfristig verringert  
werden kann.
Ab dem 01.01.2026 bieten regionale Tierschutzvereine einen Kastrationsfonds für  
einkommensschwache Katzenhalter: innen im Landkreis Miltenberg an.
Der Fonds unterstützt bei der Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von  
Freigänger Katzen und hilft damit, Streunerpopulationen nachhaltig zu reduzieren.
Kontakt & Antragstellung:	 www.kastration-ist-tierschutz.de
	 E-Mail: info@kastration-ist-tierschutz.de
	 Tel.: 06021 – 4229152

Beratungstag für ehrenamtliche gesetzliche  
Betreuer:innen 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aschaffenburg bietet am, Mon-
tag, 15.12.2025 von 10.00 – 14.00 Uhr im Familienzentrum Miltenberg, 
Mainstr. 19 in 63897 Miltenberg einen Beratungstag für ehrenamtliche 
gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer an. Wir helfen bei allen Fragen, 
die nach der Übernahme einer gesetzlichen Betreuung entstehen. Das 
Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei, eine Anmeldung ist erwünscht.
Es besteht ebenso die Möglichkeit einer Telefonberatung. Gerne kann auch ein Alter-
nativtermin vereinbart werden.
Anmeldung: �Sozialdienst kath. Frauen e.V. Aschaffenburg, 	  

Erbsengasse 9, Aschaffenburg, Tel. 06021/27806
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Bereitschaftsdienst bei Straßenschäden, Wind- und Sturmschäden, Unfällen, 
Hochwasser und anderen Schadensereignissen im Ortsbereich:
Telefon-Nr.: 0160/90711219
Bereitschaftsdienst bei Wasserrohrbrüchen sowie Schäden an Wasser- und Ka-
nalhausanschlüssen:
Telefon-Nr.: 0160/96314460
Bayernwerk Störungsdienst: Strom: 0941-28003366 / Gas: 0941-28003355

Impressum:
Herausgeber u. Vertrieb: Gemeinde Mömlingen, Hauptstraße 70, 63853 Mömlingen
V.i.S.d.P. Tel.: 06022/6856-0, poststelle@moemlingen.de
Anzeigengestaltung, Satz und Layout: Hansen|Werbung GmbH & Co. KG, Fliederweg 6, 63920 Großheubach

Tel.: 09371/4407, Fax: 09371/69659, E-Mail: mail@hansenwerbung.de
Druck: Dauphin-Druck, Großostheim
Auflage: 1.350 Exemplare wöchentlich
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Verantwortlich für Bild- und Textbeiträge sind die Verfasser.
Weiterverwendung der Beiträge oder der Werbung nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Hansen|Werbung.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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Für die nachfolgenden Veröffentlichungen und Meldungen in den Rubriken „Vereins-
nachrichten“, „Kirchliche Nachrichten“ und „Werbung“ ist die Gemeinde Mömlingen 
nicht verantwortlich. Für die Textbeiträge sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich.

Seniorennachmittag beim FC Viktoria Mömlingen
Der letzte Viktoria-Seniorennachmittag in diesem Jahr findet am Mittwoch, den  
17. Dezember im Sportheim statt. Die Küche bietet zum Jahresende folgende  
Speisen an: Leberwürstchen oder heiße Fleischwurst mit Kartoffelsalat.
Wir freuen uns schon auf euren Besuch.

Bündnis 90/Die Grünen
Infostand der Grünen Mömlingen am 14. Dezember 2025
An diesem Sonntag, den 14. Dezember 2025, lädt der Ortsverband Bündnis 90/
Die Grünen Mömlingen von 10 bis 12 Uhr zu einem Infostand vor dem Rathaus 
Mömlingen ein.
Die Mitglieder des Ortsverbands möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern ins  
Gespräch kommen und Anregungen für die politische Arbeit im Ort aufnehmen. Neben 
Informationen zu aktuellen Themen gibt es für alle Besucherinnen und Besucher auch 
kostenloses Popcorn.
Der Ortsverband freut sich auf interessierte Gäste und gute Gespräche.

Mömlinger Spieletag am Sonntag, 04.01.2026, 12 – 18 Uhr, Ludwig-Ritter-Halle 
Am Sonntag, 4. Januar 2026 findet von 12 bis 18 Uhr  
der erste Mömlinger Spieletag der Grünen in der 
Ludwig-Ritter-Halle statt.
Es wird eine große Spieleauswahl, Bastelmöglich-
keiten für DIY Spiele sowie eine Gamingarea geben. 
Es gibt keine Altersbeschränkung und freien Eintritt.
Kuchenspenden sind ausdrücklich erwünscht, 	
bitte dafür rechtzeitig bei 
andreas.fritsch@gruene-miltenberg.de melden.
Wir freuen uns gemeinsam mit Euch ins Neue Jahr 
bei guter Laune zu starten!

 

�



Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr 

wünscht das Team vom Salon Andrea  

Umstädter Straße 20 
Tel. 060 22 / 38 102 
   

Wir machen Urlaub vom 31.12.2025 bis inkl. 06.01.2026 
Termine bitte nach telefonischer Vereinbarung. 
 
Wir freuen uns Sie ab dem 07.01.2025 wieder bedienen zu 
dürfen.   
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FDP OV Mömlingen-Obernburg-Erlenbach
Bitte um Ihre Unterschrift für die Zulassung der FDP Mömlingen!
Wir haben eine Gemeinderatsliste für die FDP für unsere Gemeinde Mömlingen auf-
gestellt. Doch wir brauchen nun 80+ Unterstützer Unterschriften, dass die Bürgerinnen 
und Bürger am 08. März 2026 die Wahl haben, auch die FDP wählen zu können.
Wir als FDP Mömlingen bitten Sie nun, um Ihre Unterschrift. Dazu liegen Listen im 
Rathaus aus, die Sie persönlich ausfüllen und unterzeichnen müssen. Bitte geben 
Sie uns eine Chance, dass die Menschen von Mömlingen die freie Wahl haben, auch 
die FDP wählen zu können. Gehen Sie bitte ins Rathaus und unterschreiben für die 
Zulassung unserer FDP-Liste. Vielen Dank.
Ihr Team der FDP Mömlingen

Heimat- und Geschichtsverein
Heimat- und Schulmuseum
Das Heimat- und Schulmuseum ist am Sonntag, 21.12.2025 von 14:00 – 17:00 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Vereinsinterne Weihnachtsfeier
An diesem Freitag ist es soweit: Wir laden unsere Mitglieder zu einer vorweihnacht-
lichen Feier am Freitag, 12. Dezember 2025 ein. Beginn ist um 19 Uhr.
Wie letztes Jahr wollen wir uns wieder ganz ungezwungen im Hof der Alten Schule 
treffen. Ein paar Feuertonnen werden uns die nötige Wärme spenden.
Für den Wetterschutz werden wir ein paar Überdachungen haben.
Auch die letztjährige Stube zum gemütlichen Aufwärmen haben wir natürlich wieder 
eingerichtet. Es gibt wieder einen sehr guten Winzerglühwein (rot und weiß) und dazu 
Bratwurst im Brötchen. Auch an sonstigen Getränken wird wie im letzten Jahr wieder 
für jeden etwas dabei sein. Wer möchte, darf gerne ein paar auch Plätzchen oder 
selbst gemachte Knabbereien mitbringen.
Wir freuen uns auf Euch und einen schönen Abend.

Heimatbücher – ideale Weihnachtsgeschenke! 
Unsere Mömlinger Heimatbücher sind von bleibendem Wert und damit 
ideale, zeitlose Geschenke für Jüngere und Ältere, für Einheimische und 
Zugezogene. Erhältlich sind bei der Bäckerei Fuchs („Bolle-Bäcker“) bis 
Weihnachten folgende vom Heimat- und Geschichtsverein und Wolfgang 
Hartmann herausgegebene Werke:
•	 Mömlingen im Wandel der Zeit (Bildband mit historischen Foto

grafien und weiteren Zeitdokumenten – 19,80 €)
•	 Heimat- und Ortsgeschichte Mömlingen (Neuauflage der alten 

Ortschronik von 1930 in moderner Schrift – 19,80 €)
•	 1200 Jahre Mömlingen (Repräsentativ gestaltete Jubiläumschronik  

mit 72 Beiträgen und 566 meist farbigen Abbildungen – 38,- €)
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Motorradclub Mömlingen
Arbeitseinsatz am Samstag, den 13.12.25 um 10.00 Uhr am Clubheim. 
Die Weihnachtsfeier findet dann am Abend um 19.00 Uhr in der Wolfsschänke statt.
Die nächste Clubsitzung ist am Dienstag, den 23.12.25 um 20.00 Uhr im Clubheim. 
Bitte hierbei auch die Anzahlung für unseren Cluburlaub 2026 nach Perl tätigen.
Termin für die Winterwanderung ist der 18.01.26 in die Salztrögstuben, näheres in 
der Clubsitzung.

Mömlinger Carneval Verein e.V.
Vereinsinterne Weihnachtsfeier
Bevor die Faschingszeit so richtig beginnt, wird erst zu Weihnachten sich ordentlich 
besinnt. Deshalb laden wir wieder alle Mitglieder, deren Familien und alle Freunde zu 
unserer alljährlichen Weihnachtsfeier am Sonntag, 21.12.2025 im Narreneck ein! Wir 
beginnen um 14:00 Uhr wie üblich mit Kaffee und Kuchen, anschließend gibt es die 
allseits beliebte Tombola. (Bitte an ein kleines Geschenk für die Tombola denken!) 
Auch der Nikolaus mit seinen Engeln will wieder vorbeischauen. Alle, ob groß oder 
klein die uns ein Weihnachtslied oder Gedicht vortragen wollen, sind dazu herzlich 
eingeladen. Nachdem wir drinnen viel gesungen und gelacht haben, siedeln wir nach 
draußen um und werden dort am Feuer mit einem Weihnachtsmarktgefühl beglückt. 
Um Euer Abendessen braucht ihr Euch dann selbstverständlich nicht mehr zu küm-
mern, denn draußen gibt es verschiedene Leckereien für groß und klein. Auch der 
eine oder andere Glühwein/Kinderpunsch darf nicht fehlen.
Jetzt noch eine ganz große Bitte: Damit der Kaffee nicht so „trocken“ schmeckt, 
wäre es schön, wenn Ihr Euren guten, selbstgebackenen Kuchen oder Plätzchen mit-
bringen würdet. Aufbau ist am Samstag, 20.12.2025 um 13:00 Uhr, Abbau am Mon-
tag, 22.12.2025 um 17:00 Uhr.
Es würde uns freuen, wenn viele Mitglieder mit Ihren Familien und viele Freunde des 
MCV dabei wären, um sich gemeinsam auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein-
zustimmen.
Winterwanderung
Wir treffen uns am Sonntag, 04.01.2026 um 13:00 Uhr bei Familie Büchler in der 
Gartenstraße. Nach einem kleinen Vorglühen mit Apfelwein und Kinderpunsch  
starten wir um 13:30 Uhr. Wir wanderen zum Wirtshaus Waldesruh in Wenigumstadt, 
wo wir anschießende auch einkehren werden. Die Ankunft ist für ca. 15:00 Uhr ge
plant. Es wäre schön, wenn möglichst viele Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner an 
der Wanderung teilnehmen würden.
Kartenvorverkauf
Zum Vormerken: Der Kartenvorverkauf für die drei Sitzungen findet am Sonntag, 
18.01.2026 von 09:30 bis 12:00 Uhr im MCV Narreneck statt. Einlass in das beheizte 
Narreneck ist bereits ab 05:00 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Ver-
gabe der Eintrittskarten erfolgt nach der Reihenfolge, wann jemand zum Vorverkauf 
erschienen ist. Es werden nur tatsächlich anwesenden Personen berücksichtigt.  
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Für die Stamponesinnen Sitzung können pro Person max. 8 Karten erworben werden. 
Bei der Prunk- & Elferratssitzung sowie der Spaß- und Partysitzung „FunTastico“ max. 
28 Karten pro Person.
Stamponesinnen-Sitzung
Zum Vormerken: Auch im Jahr 2026 findet wieder die Stamponesinnen Sitzung am 
Donnerstag, 29.01.2026 statt – Eine Faschingssitzung NUR FÜR FRAUEN.
Frauen feiern am besten ... alleine! Deshalb ist für diese Veranstaltung Fakt: Männer 
müssen draußen bleiben! Die Besucherinnen erwartet ein buntes Programm das viel 
fürs Auge und die Lachmuskeln zu bieten hat. Lasst euch verzaubern von der Vielzahl 
verschiedener Tänze und Darbietungen. Kostümierung erwünscht, dennoch kein Zwang.
Kreiskarnevalszug und Verkauf von Zug-Pins
Der Kreiskarnevalszug schlängelt sich am Faschingsdienstag, 17.02.2026 wieder 
durch die Mömlinger Straßen. Zur Finanzierung der enormen Unkosten des Zuges 
(wie Gebühren für Genehmigungen, Wagenbaumaterial, Absperrungen, Erste Hilfe 
Stationen, Toiletten entlang der Zugstrecke, etc.) bitten wir die Mömlinger Bevölke-
rung die Zug-Pins zu kaufen. Hierzu gehen unsere Vereinsmitglieder, wie üblich, im 
Vorfeld von Haus zu Haus und bieten die Pins zum Verkauf an.
Unsere Veranstaltungstermine 2026
18.01.2026 – �Kartenvorverkauf für die Stamponesinnen Sitzung, die Prunksitzung und 

FunTastico im Narreneck
25.01.2026 – Faschingsgottesdienst in der Corpus Domini Kirche
29.01.2026 – Stamponesinnen Sitzung im Narreneck
31.01.2026 – Jugendfaschingssitzung in der Ludwig-Ritter-Halle
01.02.2026 – Gardetreffen in der Ludwig-Ritter-Halle
07.02.2026 – Prunk- & Elferratssitzung in der Ludwig-Ritter-Halle
12.02.2026 – Weiberfasching in der Ludwig-Ritter-Halle
14.02.2026 – Spaß- und Partysitzung „FunTastico“ in der Ludwig-Ritter-Halle
16.02.2026 – Straßenfasching auf dem Kleinen Dorfplatz
17.02.2026 – �Kreiskarnevalszug in Mömlingen mit anschließender Zuch-Rim-Party in 

der Ludwig-Ritter-Halle
14.03.2026 – Männerballett-Treffen in der Ludwig-Ritter-Halle
Die Vorbereitungen für unsere Faschingsveranstaltungen laufen auf Hochtouren. Alle 
Auftretenden proben bereits seit Monaten. Wir würden uns daher freuen wieder viele 
Besucher bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Schützenverein 1962 e.V.
Schnuppertraining
An alle interessierte Jugendliche: Wir trainieren immer freitags von 18 bis 19 Uhr. 
Ein kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit möglich. Es werden die Disziplinen 
Lichtgewehr (ab 8 Jahre), Luftgewehr und Luftpistole angeboten. Bei Interesse könnt 
ihr ohne Anmeldung zu den angegebenen Trainingszeiten vorbeikommen. Wir freuen 
uns immer auf neue Gesichter. Die Jugendleitung



Leistungsstark seit 1929 in Großostheim und Umgebung

Kauschrübenstraße 8 · 63762 Großostheim · Telefon 06026/4749
info@elektro-hoeflich.de · www.elektro-hoeflich.de

2/40
Höflich Elektro_180923

Planung   •   Beratung   •   Verkauf   •   Kundendienst
Elektroanlagen
EIB-Systeme
Beleuchtungsanlagen
Hausgeräte

im Hof

Kontakt: info@taxi-klug-gollas.de
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Wanderverein „Alpenrose“ 1923 e.V.
Senioren-Weihnacht im Wanderheim Eichwaldhütte am Sonntag, 14.12.2025
Wir möchten gerne im Wanderheim ein paar gemeinsame besinnliche Stunden zum 
Jahresende mit euch verbringen. Bereits ab 14 Uhr ist das weihnachtlich geschmückte 
Wanderheim geöffnet. Es spielt die Mandolinengruppe für uns Weihnachtslieder zum 
Mitsingen. Mal sehen, vielleicht schaut auch der Nikolaus vorbei. Alle Seniorenwan-
derer sind herzlich eingeladen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Auf euren Besuch freut sich unsere Seniorenwanderführerin Annemarie Tiedemann,  
Tel. 3750.

Kegelverein „Gemütlichkeit“ 1950 e.V.
Ergebnisse vom Landkreispokal 2026 – 40. Ausspielung	  
2. Vorrunde am Sa., 06.12.25 in Mömlingen
Wörth – Sulzbach/Niedernberg – Mömlingen – Dorfprozelten – Elsenfeld/Mönchberg 
– Obernburg – Kleinwallstadt
2149 LP : 2130 LP : 2183 LP : 1986 LP : 2087 LP : 2333 LP : 2156 LP
Auch mit dem zweitbesten Gesamt.- und Tagesergebnis von Reitz Nico mit 586 
LP hat es für das Finale nicht gereicht, da der Rückstand der 1. Vorrunde zu hoch war. 
Herzlichen Glückwunsch an Nico („Newcomer aus Damm“) für den hervorragenden 
Einstand auf unseren heimischen Bahnen !!! 

Vorschau auf den 9. Spieltag
Sa. 13.12.2025 16:00 Uhr / EK Heigenbrücken 2 - Gemütlichkeit Mömlingen 1
So. 14.12.2025 12:30 Uhr / EK Mainaschaff 2 - Gemütlichkeit Mömlingen 2
Sa. 13.12.2025 16:45 Uhr / SKC Breuberg-Höchst 3 - Gemütlichkeit Mömlingen 3

SAVE THE DATE – Familienfeier 2025/2026 am 24.01.26 im Bistro „Petit Yvonne“

Auch 2026 wird das KIKERIKI-Theater wieder bei uns zu Gast sein und wir  
würden uns freuen, Euch begrüssen zu dürfen! 
Das allbekannte und beliebte Theater gastiert wieder in der Weltmetropole Mömlingen 
und besucht uns erstmals mit dem Stück „Schräge Vögel“. Der Titel dieses Stückes 
passt irgendwie perfekt zu unserem Kegelverein :-)
Austragungsort: Mömlingen in der Ludwig-Ritter-Halle am Freitag,  
den 24.04.26 und Samstag, den 25.04.26 um jeweils 20 Uhr
Platz-Kartenvorverkauf: 32,00 €
Also wer noch auf der Suche nach einem geeigneten Weihnachts-
geschenk ist, der wird hier fündig:
Überrascht einfach Eure(n) Liebsten mit etwas „Schwank und Dollerei“.
Karten gibt es bei der Lottoannahmestelle in Mömlingen, Bachstraße 5
und hier online www.kegelverein-moemlingen.de
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Interesse am Kegeln?
Trainingszeiten Jugend: Dienstag von 16:30 – 19:30 Uhr (3 Gruppen) / Mittwoch von 
17:15 – 18:15 Uhr (2 Gruppen) und Donnerstag von 17:00 – 18:30 Uhr (3 Gruppen)
Schnuppertraining jederzeit möglich, donnerstags mit vorheriger Anmeldung per 
WhatsApp oder E-Mail beim Jugendtrainer Peter Langenbahn (C-Trainer).
Tel.: 0176/19451744, E-Mail: jugend@kegelverein-moemlingen.de
Trainingszeiten Erwachsene: Mittwochs von 18:15 – 22:00 Uhr
Donnerstags und freitags bieten wir Bahnreservierungen an.
Telefonnummer: 06022/687328 / E-Mail: info@kegelverein-moemlingen.de

FC Viktoria Mömlingen
Kesselfleischessen 2025 im Sportheim
VORMERKEN – DIE KULTVERANSTALTUNG nach den Weihnachts-Feiertagen!
Am Montag, den 29.12.2025 (ab 15.00 Uhr) findet im Sportheim unser traditionelles 
„Kesselfleischessen“ statt. Hierzu laden wir Sie schon heute herzlich ein!

Nachrichten des Turnvereins
Infos aus der Geschäftsstelle
Beitragseinzug 2026
Unsere TVM-Beiträge werden zukünftig wieder einmal jährlich erhoben! Die Last-
schrifteinzüge erfolgen voraussichtlich im Februar 2026. Die Abbuchung der Ab
teilungsbeiträge erfolgt einen Monat später.
Online-Shop
Es gibt jetzt einen Online-Shop mit TVM-Produkten aller Art. Schaut doch mal rein: 
tv-moemlingen.fan12.de
Urlaub zum Jahreswechsel
Unsere Geschäftsstelle ist vom 19.12.2025 bis 09.01.2026 nicht besetzt. 
Frohes Fest und guten Rutsch.

Abteilung Volleyball
Damen 4 – 4. Spieltag – Samstag, 06.12.2025
TV Mömlingen – TV Weilbach:	 3:0 (25:20, 25:15, 25:16)
TV Mömlingen – TSV Rottenberg:	 2:3 (25:22, 25:20, 15:25, 17:25, 6:15)
Unser erstes Spiel bestritten wir gegen den TV Weilbach. Von Beginn an fanden wir 
gut ins Spiel und konnten uns immer wieder durchsetzen. Mit guten Aktionen gewan-
nen wir die Sätze souverän und entschieden das Spiel deutlich mit 3:0 für uns.
Unser zweites Spiel gegen den TSV Rottenberg begann ebenfalls sehr stark. Wir 
gewannen die ersten beiden Sätze mit viel Kampfgeist. Leider verloren wir den dritten 
Satz, wodurch Rottenberg ins Spiel zurückfand. Am Ende mussten wir in den Tie-
Break, den wir mit 6:15 verloren. Endstand: 2:3.



Wir brauchen Urlaub!

Letzter offener Tag: Samstag, 24. August
Letzter Urlaubstag: Donnerstag, 12. September

Das Team der kleinen Metzgerei wünscht allen
eine schöne Urlaubszeit!

Die kleine Metzgerei 
Raiffeisenstraße 3 | 63785 Obernburg 

06022/31508 peter.wolf@mail.de
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Es spielten: Felicitas Smolny, Lea Wenisch, Milena Krimm, Kalina Karkinska, Dilan 
Dursun, Sophia Endlich, Mina Köbeler, Maya Nötling, Zoe Breu

Damen 2 – Landesliga
Eibelstädter SV : TV Mömlingen II	2:3 (25:23, 25:27, 26:24, 15:25, 9:15)
Mit richtig guter Stimmung und voller Motivation machten wir uns am 6.12. auf den 
Weg nach Eibelstadt. Schon vor dem Anpfiff spürten wir, dass heute ein intensives 
Duell auf uns wartet – und genau so kam es auch. Begleitet von geilen Supportern 
und unseren Fußballjungs, die uns lautstark nach vorne trieben (an dieser Stelle ein 
riesiges Dankeschön!), starteten wir voller Energie ins Match.
Im ersten Satz kamen wir zwar gut ins Spiel, doch in den entscheidenden Momenten 
punktete der Gastgeber etwas konsequenter. So ging der Satz mit 25:23 knapp an 
Eibelstadt. Im zweiten Satz zeigten wir dann unseren Kampfgeist. Mit viel Mut im 
Angriff und stabilerer Annahme drehten wir das Satzende zu unseren Gunsten und 
glichen mit 25:27 zum 1:1 aus. Der dritte Satz war an Spannung kaum zu überbieten. 
Beide Teams lieferten sich lange Rallyes und druckvolle Aktionen. Leider reichte es 
am Ende nicht ganz, und wir mussten uns mit 26:24 geschlagen geben – Eibelstadt 
führte damit wieder 2:1. Doch davon ließen wir uns überhaupt nicht beeindrucken! 
Im vierten Satz spielten wir unser Spiel selbstbewusst durch, setzten Eibelstadt mit 
starken Aufschlägen und klaren Angriffen dauerhaft unter Druck und holten uns den 
Satz deutlich mit 15:25.
Im Tie-Break ließen wir dann keine Zweifel mehr aufkommen: konzentriert, laut, 
kämpferisch – und getragen von unseren Fans. Punkt für Punkt bauten wir die Füh-
rung aus und entschieden den fünften Satz klar mit 9:15 für uns. Damit stand der 
verdiente 3:2-Auswärtssieg fest!
Es war ein unglaublich spannendes Spiel, das dank des tollen Teamgeists und der 
grandiosen Unterstützung einfach riesigen Spaß gemacht hat.
Jetzt heißt es: Energie mitnehmen und genauso weiterarbeiten!

Damen 1 – Landesliga 
TV Mömlingen I : TSV Eibelstadt II	 3:1 (21:25, 25:17, 28:26, 25:16)
Der TV Mömlingen sicherte sich auswärts in Eibelstadt einen 3:1-Erfolg, musste  
jedoch zunächst einen Fehlstart verkraften. Im 1. Satz fanden die Mömlinger nur 
schwer ins Spiel und gaben den Durchgang mit 21:25 an die Gastgeber ab.
Im 2. Satz stabilisierte sich das Spiel des TVM deutlich. Mit mehr Ruhe in der Annahme  
sowie klareren Aktionen im Angriff setzten sie sich mit 25:17 durch und stellten den 
Ausgleich her.
Der 3. Satz wurde zum echten Krimi. Beide Teams schenkten sich nichts, lange Ral-
lyes und starke Abwehraktionen prägten den Durchgang. Mömlingen behielt in der 
Verlängerung die Nerven und entschied den Satz knapp mit 28:26 für sich.
Mit dieser Führung im Rücken spielte der TVM im 4. Satz befreit auf. Gute Angriffe, 
ein deutlich verbessertes Zusammenspiel sowie phasenweise druckvolle Aufschläge 
sorgten für klare Verhältnisse. Mit 25:16 holte Mömlingen den letzten Satz und damit 
den verdienten 3:1-Auswärtssieg.



montags 10.00 - 11.30 Uhr
mittwochs 18.00 - 20.00 Uhr
freitags 16.00 - 18.00 Uhr
sonntags 10.00 - 11.30 Uhr
Telefon 0 60 22 / 7 10 83 50
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TV Mömlingen Volleyball 
Herren Dritte Liga Ost 

Ludwig-R it ter-Ha l le 
 
13. Dezember um 20.00 Uhr  

 
14. Dezember um 15.00 Uhr  

 
 
 
 

 TVM 

 
 
:  

 
 
 
 
 

 VSV Jena 

 
 
 
 

TVM  

 
 
:  

 
 
 
 
 

VCO München  
 

Ball IT Klotz 
Reine Männersache Michel Bau KFZ-Meisterbetrieb 

Robert Vetter 

Fichtl. Holz.Hand.Werk BKK Akzo Nobel Eckert Brandschutz Bike Mountain 

KFZ-Meisterbetrieb 
Tobias Vogel 

Remax Immobilien 
Frank Völker 

Ebert Keller 
Eventgalerie 

Raiffeisenbank 
Aschaffenburg eG 

Elektro  
Gollas & Bernard 

#LIEB VERSICHERT 
Thomas Lieb Wagner Bausysteme Eder Brauerei 

Lazarus  
Bäder & Wärme 

Fahrschule 
Großkinsky ML Baudekor WIKA 

abk Pressenbau Sprügel Textile Spenglerei 
Albert Büttner GmbH Getränke Hohm 

Landgasthof Hock Mömlingtal Apotheke 
Jutta Abel Main Echo Zur Wolfsschänke 

Gaststätte 

Schornsteinfeger 
Klaus-Peter Vogel Autohaus Vögler Allianz Hehmann Hennig Haus 

Brauhaus Faust KG Grän Medizintechnik Inter-Sport Ehrlich Touristik 

Fliesenhaus 
Dorsam GmbH 

Sparkasse 
Aschaffenburg-

Miltenberg 
Anton Frank 

Zimmerei 
Auto-Service  
Harald Hock 

Baggerbetrieb 
Giegerich GmbH 

Natursteinbetrieb 
Gradwohl 

Architekt 
Martin Hohm Thomas Phillips 

Reifen-Service Beer BL BAUPLANUNG GbR Opel Brass Hummel 

Havanola Herzlichen Dank an unsere Sponsoren! Fahrschule Hein 
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Walter Zirkel
* 16.12.1959    07.11.2025

Musterstadt, im Januar 2016

Danke
Wir haben viel Trost, Zuneigung und Anteilnahme 
beim Heimgang meines lieben Ehemannes, 
unseres lieben Vaters und Opas 

erfahren und danken allen herzlich,
die durch Wort, Schrift, Blumen und Geld-
spenden ihre Verbundenheit zum Ausdruck 
brachten. 

In stiller Trauer
Tanja Zirkel
mit Kindern und Enkelkindern

Die Beisetzung fand im Friedwald Michelstadt nach 
seinem Wunsch im engsten Familienkreis statt.

FARBEFAAFAF R
Auch in

A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N

Fliederweg 6 · 63920 Großheubach · Tel. 0 93 71 / 44 07 · mail@hansenwerbung.de

Moderne Familien-Anzeigen 
zu diversen Anlässen

fi nden Sie ganz einfach unter
www.hansenwerbung.de/

privatanzeigen.html

PRIVATANZEIGENPRIVATANZEIGENin Ihrem Amtsblattin Ihrem Amtsblatt

Trauerfall Hochzeit
     Gebur tstag   Geburt     

Auch in

fi nden Sie ganz einfach unter
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Parsch 
Bestattungen
Mömlingen
Eisenbach

ABSCHIED | BEGLEITUNG | VORSORGE Jeder Mensch ist 
einzigartig und 
jeder Abschied 

ist es auch

Tel. 06022 - 20 43 00Tel. 06022 - 20 43 00
www.Bestattungen-Parsch.dewww.Bestattungen-Parsch.de

Ihre erste Adresse für professionelle und fachgerechte 
Verlegung Ihres Bodenbelags.

Bahnstraße 5-7 I 63906 Erlenbach I Tel. 09372 944490 I info@eggen-raumundidee.de

www.eggen-raumundidee.de

Vinyl-Design – Parkett
Teppichboden – Linoleum
Kork – Laminat und viele

weitere Bodenbeläge! 
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12.12.2025 bis 21.12.2025
 

Bitte achten Sie wegen möglicher Änderungen auf den Schaukasten und die Homepage 

Freitag  12.12. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Guadalupe 

Niedernberg 6:00 Messfeier als Rorate 
Mömlingen 18:30 Requiem f. d. Verstorbenen der verg. 4 Wochen oder Messfeier

Obernburg 18:30 "Perlen im Gesangbuch" zum Thema "Es kommt ein Schiff 
geladen" mit Michael Pfeifer und Markus Heinrich 

Samstag  13.12. Hl. Odilia und Hl. Luzia 

Obernburg 14:00 Beichtgelegenheit von 14:00 - 15:00 Uhr 
Großwallstadt 15:00 Andacht MS Selbsthilfegruppe 
Mömlingen 15:30 Beichtgelegenheit in Corpus Domini von 15:30 - 16:30 Uhr

Mömlingen 17:30 Vorabendmesse - in Corpus Domini 
für Familie Ball Pfeifer und Klug / für Franz und Adelheid Gollas 
und Angehörige, Werner Müller und Eltern / für Gertrud Lieb, 
Anton und Eva Giegerich und Therese Becker / für Klaus, Luis, 
Joaquina, Marga, Joao, Alfred und Toni / für Josef und Frieda 
Klotz, Otto und Irma Klotz, Anton und Agnes Fries und 
Angehörige / für Bruno Stegmann und Edeltraud Frieß, lebende 
und verstorbene Angehörige / für Hermann Pfaffinger

Niedernberg 18:30 Vorabendmesse 

Sonntag  14.12. 3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE) 

Großwallstadt 9:00 Messfeier 
Eisenbach 9:00 Messfeier
Obernburg 10:30 Messfeier 
Mömlingen 10:30 Wort-Gottes- und Kommunion-Feier

Niedernberg 10:30 Messfeier 
Großwallstadt 15:00 Waldweihnachten an der Lourdsgrotte in Großwallstadt für die 

ganze Familie 
Obernburg 16:00 Eine Stunde für mich - Gedanken und Musik in der Annakapelle 
Eisenbach 17:00 Advent in Eisenbach 

Montag  15.12. Montag der 3. Adventswoche 

Mömlingen 8:30 Morgenlob

Großwallstadt 8:30 Messfeier 
Großwallstadt 19:00 Aussendungsfeier Friedenslicht aus Bethlehem 

Gottesdienstordnung 
des pastoralen Raums Obernburg
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Dienstag  16.12. Dienstag der 3. Adventswoche 

Eisenbach 6:00 Rorate Messfeier, anschl. Frühstück im Haus der Begegnung 
Niedernberg 19:00 Messfeier 

Mittwoch  17.12. Mittwoch der 3. Adventswoche 

Großwallstadt 6:00 Messfeier als Rorate, anschl. Frühstück im Kilianssaal 
Obernburg 6:00 Rorate Messfeier mit anschl. Frühstück im Pia Fidelis 
Eisenbach 18:00 Rosenkranz für den Frieden in der Welt 
Mömlingen 18:30 Fatima-Rosenkranz

Donnerstag  18.12. Donnerstag der 3. Adventswoche 

Mömlingen 6:00 Rorate Messfeier, anschl. Frühstück im Pfarrsaal

Mömlingen 18:00 Rosenkranz für den Frieden

Großwallstadt 18:15 Stille Anbetung 
Großwallstadt 19:00 Messfeier bei Kerzenschein 

Freitag  19.12. Freitag der 3. Adventswoche 

Niedernberg 6:00 Rorate als Wort-Gottes-Feier - anschl. Frühstück
Mömlingen 14:30 Adventiliche Stunde mit Lieder und Texten zur Vorbereitung 

auf das Weihnachtsfest - im Seniorenheim

Obernburg 18:30 Requiem f. d. Verstorbenen der verg. 4 Wochen oder Messfeier 

Samstag  20.12. Samstag der 3. Adventswoche 

Großwallstadt 17:00 Vorabendmesse 
Eisenbach 17:30 Kindergottesdienst in der Kirche zum Thema Licht
Obernburg 19:00 Konzert Luz Amoi 

Sonntag  21.12. 4. ADVENTSSONNTAG 

Großwallstadt 9:00 Messfeier 
Eisenbach 9:00 Messfeier 
Mömlingen 10:30 Messfeier - in Corpus Domini 

für Herbert, Otto und Waltraud Giegerich / für Günther 
Hartmann, Eltern u. Schwiegereltern / für Heinrich Faust und 
Angehörige / für Elisabeth Rollmann und Angehörige / für Aloys 
und Anni Kühnapfel, Ignaz und Elisabeth Schreiner / für Nicola 
Nigro, Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und Schwager / für 
Karl Heinz Vandeven / für Edmund und Barbara Rothermich, 
Katharina und Franz Eisert / für Ewald und Elisabeth Hohm / für 
Clemens Ball. lebende und verstorbene Angehörige / für Uwe 
(Jahrtag), Helga, Wilfried Babilon, Luise, Artur Babilon / für 
Roland, Franz Steeb / für Ilse und Anton Klotz, Gertrud und 
Josef Klotz

Obernburg 10:30 Wort-Gottes- und Kommunion-Feier 
Eisenbach 16:00 Adventsliedersingen in der Pfarrkirche - Sängerbund 
Obernburg 16:00 Eine Stunde für mich - Gedanken und Musik in der Annakapelle 
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Altardienst am Samstag, 13.12. um 17.30 Uhr Vorabendmesse
Lektorin: Edeltraud Hann
Kommunionspender: Werner Schmitt

Altardienst am Sonntag, 14.12. um 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Lektorin: Gisela Rothermich

Vorbereitung der Wahl für das Gemeindeteam am 1. März 2026 
Noch vor der Kommunalwahl findet im nächsten Jahr die Wahl des neuen 
Gemeindeteams für die nächsten 4 Jahre statt. Dazu haben Sie in den 
vergangenen Wochen zahlreiche Wahlvorschläge gemacht – herzlichen Dank 
dafür.
Aktuell erstellen wir Anschreiben an die vorgeschlagenen Kandidatinnen und 
Kandidaten, in denen wir darüber informieren, dass die Betreffenden von Ihnen 
aus und für unsere Pfarrgemeinde vorgeschlagen wurden, welche Aufgaben 
damit verbunden sind und womit sich das Gemeindeteam in den vergangenen 
Jahren beschäftigt hat.
Bis Jahresende setzt sich ein Mitglied des derzeitigen Gemeindeteams mit den 
Vorgeschlagenen in Verbindung, bietet ein persönliches Gespräch an und steht 
für Nachfragen bei Unklarheiten und offenen Fragen zur Verfügung.
Mitte Januar haben wir dann hoffentlich eine Liste mit genügend Kandidatinnen 
und Kandidaten, die sich zur Kandidatur bereiterklärt haben. Diese wird im 
Amtsblatt, auf der Homepage und im Schaukasten veröffentlicht. Die Wahl des 
Gemeindeteams wird wieder als allgemeine Briefwahl durchgeführt.
Mitte Februar erhalten alle Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen, die dann 
bis zum Wahltag in die Wahlurne im Vorraum der Corpus Domini-Kirche 
eingeworfen werden können. Auch das Wahlergebnis wird wiederum im 
Amtsblatt, auf der Homepage und im Schaukasten veröffentlicht.
Ihr Wahlausschuss für die Wahl des Gemeindeteams 2026 

Pfarrbüro Mömlingen,  Herr Steinzer / Frau Böhrer
Telefon-Nummer: 06022-681505
Mo 10-12 Uhr,  Do 16-18 Uhr, Fr 10-12 Uhr
E-Mail: pfarrei.moemlingen@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro Eisenbach, Frau Böhrer
Telefon-Nummer: 06022-31295
Öffnungszeiten: Di 10-12 Uhr, Mi 16-18 Uhr
E-Mail: pfarrei.eisenbach@bistum-wuerzburg.de

Pfarrbüro Obernburg,  Frau Heinrich / Frau Böhrer 
Telefon-Nummer: 06022-9182
Öffnungszeiten: Di 16-18 Uhr, Mi + Do 10-12 Uhr

Homepage Pastoraler Raum Obernburg

https://obernburg.bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Matthias Rettinger
Telefon-Nummer: 0151-46457533
E-Mail: matthias.rettinger@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Ernst Haas
Telefon-Nummer: 06022-654363 
E-Mail: ernst.haas@bistum-wuerzburg.de

Diakon Peter Ricker 
Telefon-Nummer: 0151-70103226
E-Mail: peter.ricker@bistum-wuerzburg.de

Benjamin Riebel, Telefon-Nummer: 0151-47162318
E-Mail: benjamin.riebel@bistum-wuerzburg.de



Gefördert von:

  Setz ein Zeichen für Respekt,   
  Vielfalt und Demokratie.  

  Die Gründe für Verfolgung   
  sind nicht Geschichte.   
  Ich baue mit an einem   
  digitalen Denkmal für die   
  Opfer des Nationalsozialismus.   
  Mach mit unter aroa.to/enc  

Kato Uso,
Jeside
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Obernburg EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE OBERNBURG 

Friedenskirche Obernburg: Oberer Neuer Weg, 63785 Obernburg 
Trinitatiskirche Mömlingen: Jahnstr. 22, 63853 Mömlingen  
Pfarramt:   Mittlerer Höhenweg 1, 63785 Obernburg  
Bürozeiten: Mo 14 - 17 Uhr nur telefonisch + Di 9 – 12 u. 14 - 16 Uhr + Do 14 – 16 Uhr 
Kontakt:  Tel.: 06022-9158; Fax: 06022-72863; Mail: pfarramt.obernburg@elkb.de  
Homepage:  www.evangelisch-obernburg.de 
Pfarramtssekretärin: Birgit Bonn Pfarrer: z. Zt. vakant  
Jugendreferentin:    Lena Riegel, Tel.: 0170-1893566; Mail: lena.riegel@elkb.de 
Vakanz-Vertretung: Dekan Rudi Rupp, Tel.: 0175 1154643; Mail: rudi.rupp@elkb.de 

 Bestattungen: Diakonin Anke Himmel, Tel.: 0170-2658588,  
 E-Mail: anke.himmel@elkb.de 
 

 

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
 

So 
14. Dezember 

3. Advent 
Präd:in Wachsmann 

 

9:30 
 

Trinitatiskirche Mömlingen 
& 

11:00 
Friedenskirche Obernburg 

So 
21. Dezember 

4. Advent 
Lekt. Buschhaus 

9:30 
Pfarrheim St. Gertraud, Elsenfeld 

& 
11:00 

Friedenskirche Obernburg  

 
Weihnachtsfeier der Evangelischen Jugend Mitte 
Am Samstag, 13. Dezember 2025, von 17:00 bis 21:00 Uhr findet im 
Jugendraum (Adam-Zirkel-Straße 4, Elsenfeld) die Weihnachtsfeier für 
Jugendliche ab 13 Jahren und Konfirmand:innen statt. Geboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm. Anmeldung über das Pfarramt oder bei Lena 
Riegel. 
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Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas,  
Versammlung Schaafheim

Sonntag, 14.12.2025, 10 Uhr, Gottesdienst
Thema: „Gottes Ansicht über Sexualität und Ehe“
Donnerstag, 18.12.2025, 19 Uhr, Gottesdienst
Die Zusammenkünfte finden im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Industriering 
3 in 64850 Schaafheim statt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Programm auch 
per Videoübertragung zu verfolgen. Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen di-
gital besuchen möchte, kann einen Zugang telefonisch unter +496073 7430050 erfra-
gen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das komplette Onlineangebot in Form 
von Videos und Downloads findet man auf jw.org.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sofern Ihr behandelnder Arzt/Hausarzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in
dringenden Behandlungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB,

Tel. 116 117
einen diensthabenden Arzt des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch 
einen diensthabenden Facharzt. Notfallfax für Hörgeschädigte aus dem Telefon-
netz des Landkreises Miltenberg ist die 112.

Weihnachtsurlaub Arztpraxis Michael Tikart
Die Praxis ist vom 22.12.2025 bis zum 01.01.2026 wegen Urlaub geschlossen.
Vertretung übernehmen am 22. und 23. Dezember die Gemeinschaftspraxis Lehmair 
und Celik in Obernburg und am 29. und 30. Dezember die Gemeinschaftspraxis Dres. 
Bartels und Wolf in Breuberg. An den übrigen Tagen ist die Bereitschaftspraxis am 
Erlenbacher Krankenhaus von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Wir wünschen Ihnen einen besinnliches Weihnachtsfest und  
einen guten Start ins Neue Jahr!

Ihre Arztpraxis Michael Tikart

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Am 13. und 14.12.2025 von 10:00 – 12:00 Uhr und 18:00 – 19:00 Uhr:
Ingo Haag, Dientzenhofer Straße 10, 63924 Kleinheubach, 09371 80155
Da kurzfristige Veränderungen der Notdienste vorkommen können, haben Sie die 
Möglichkeit unter http://www.notdienst-zahn.de/ den aktuellen Bereitschaftsdienst zu 
erfahren.



Sammelstelle 

für gebrauchte 

Handys und Brillen

Amts- und Mitteilungsblatt Mömlingen Nr. 50 vom 12. Dezember 2025 – Seite 42

Apothekenbereitschaft
Internet: www.aponet.de  |  Notdienst-Hotline: 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min.)
Sa	 Löwen-Apotheke, Geschwister-Scholl-Platz 6, 63741 Aschaffenburg, 06021 63570
So	 Turm-Apotheke, Hauptstraße 19, 63868 Großwallstadt, 06022 22744
Mo	 Römer-Apotheke, Römerstraße 43, 63785 Obernburg, 06022 4500
Di	 Linden-Apotheke, Lindenstraße 29, 63906 Erlenbach, 09372 8228
Mi	 Josef-Apotheke, Hauptstraße 198, 63849 Leidersbach, 06028 5386
Do	 Sonnen-Apotheke, Marienstraße 6, 63820 Elsenfeld, 06022 8960
Fr	 Elsava-Apotheke, Erlenbacher Straße 16, 63820 Elsenfeld, 06022 9100

Alle Angaben ohne Gewähr.

WEIHNACHTSAUSGABE
Erscheinung Amtsblatt Mömlingen Nr. 51 am 19.12.2025

ANNAHMESCHLUSS
Montag, 15.12.2025, 16 Uhr 
Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  

an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).
Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage 

www.hansenwerbung.de aufgeben.
Textveröffentlichungen geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.

Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  
Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.



Stammsitz & Ausstellung: Großheubach | Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf | hennig-haus.de

Unsere Ausstellungen in Großheubach & Aschaffenburg haben am  
Fr. 19.12.2025 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Sa. 20.12.2025 bis einschließlich 

Mo. 05.01.2026 bleiben die Ausstellungen geschlossen. Ab Mi. 07.01.2026 sind wir wieder für Sie da!
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Ein Jahr voller Meilensteine liegt hinter uns...
Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen!

JAHRE

HENNIG HAUS
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